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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Sozialdemokratin Galladé (ZH) verlangte mit zwei Motionen (Mo. 07.3847 und Mo.
08.3797), die mit der letzten Jugendstrafrechtsrevision erfolgte Senkung der
Alterslimite für die Anordnung von erzieherischen und therapeutischen Massnahmen
von 25 auf 22 Jahre in bestimmten Fällen wieder rückgängig zu machen. Obwohl sich
der Bundesrat dagegen aussprach, weil diese Anordnung über das 22. Altersjahr hinaus
bereits möglich sei, überwies der Nationalrat beide Vorstösse. 1

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Die beiden Motionen Galladé (sp, ZH) (Mo. 07.3847 und Mo. 08.3797), die verlangen,
dass die Altersobergrenze für erzieherische und therapeutische Massnahmen im
Jugendstrafrecht wieder von 22 auf 25 erhöht wird und die vom Nationalrat bereits im
Sommer 2009 überwiesen worden waren, fanden auch in der kleinen Kammer
Zustimmung, nachdem Jugendanwälte und -strafrichter in diesem Punkt die Rückkehr
zum alten Jugendstrafrecht befürwortet hatten. 2

MOTION
DATUM: 23.09.2010
MARC BÜHLMANN

Anfang Juni 2016 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Umsetzung der Pädophilen-
Initiative vor. Er orientierte sich dabei klar an der in der Vernehmlassung mehrheitlich
begrüssten, aber vom Initiativkomitee harsch kritisierten Umsetzungsvariante mit
Härtefallklausel. Der vorgelegte Entwurf ist das Resultat des Versuchs, eine Brücke
zwischen dem von der Initiative geforderten Automatismus und den Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit, insbesondere der Verhältnismässigkeit, zu schlagen. So soll das
lebenslange Tätigkeitsverbot vom Strafgericht grundsätzlich immer zwingend
ausgesprochen werden, wenn Letzteres eine erwachsene Person wegen einer
Sexualstraftat an einer „minderjährigen, schutzbedürftigen, zum Widerstand unfähigen
oder urteilsunfähigen Person, die sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen
Abhängigkeit nicht zur Wehr setzen konnte“, verurteilt – und zwar unabhängig von den
Umständen des Einzelfalls und dem im konkreten Fall ausgesprochenen Strafmass. Um
der Verhältnismässigkeit dennoch Rechnung zu tragen, soll in „besonders leichten
Fällen“ ausnahmsweise von einem lebenslangen Tätigkeitsverbot abgesehen werden
können. Keine Möglichkeit für Ausnahmen vorgesehen sind jedoch bei bestimmten,
schweren Anlasstaten sowie bei pädophilen Tätern im Sinne der Psychiatrie. Zudem soll
bei nicht pädophilen Tätern nach frühestens 10 Jahren eine Lockerung oder Aufhebung
des Tätigkeitsverbotes geprüft werden können.

Beim Initiativkomitee der Pädophilen-Initiative sorgte der Umsetzungsvorschlag des
Bundesrates für Unmut. Es warf dem Bundesrat vor, die Täter anstatt die Kinder zu
schützen. Die Ausnahmeregelung sei zu weit gefasst, wurden im Abstimmungskampf
doch nur Ausnahmen in Fällen der einvernehmlichen Jugendliebe diskutiert. Ein ganzer
Ausnahmenkatalog, wie ihn der Bundesrat präsentierte, gehe definitiv zu weit. Co-
Präsidentin und SVP-Nationalrätin Natalie Rickli (ZH) äusserte die Befürchtung, dass auf
diese Weise viele Täter kein lebenslängliches Berufsverbot erhalten würden. Auch die
Überprüfungsmöglichkeit stiess den Verfechtern einer wortgetreuen Umsetzung sauer
auf: „Endgültig ist endgültig“, zitierte das St. Galler Tagblatt den Ausserrhoder FDP-
Ständerat Andrea Caroni in dieser Hinsicht. Die mögliche Überprüfung nach 10 Jahren
widerspreche der vom Volk gewollten Endgültigkeit des Tätigkeitsverbotes.

Kurz nach der Veröffentlichung der bundesrätlichen Botschaft brachte SP-Nationalrätin
Chantal Galladé (ZH) einen ganz anderen Vorschlag aufs Tapet: Statt im Strafrecht, wo
der Schwerpunkt auf der Bestrafung der Täter liege, könne das Anliegen im Zivilrecht
mit Schwerpunkt auf den Kindes- und Jugendschutz umgesetzt werden. Es könnten
dort Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen erlaubt ist. Dadurch erhoffte sie sich, den Konflikt mit dem
Verhältnismässigkeitsprinzip zu umschiffen. Die Idee stiess jedoch sowohl beim
Initiativkomitee als auch bei Initiativgegner Caroni auf Skepsis. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2016
KARIN FRICK
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Kinder- und Jugendpolitik

Lors de la session de mai 2017, le Conseil national a discuté une motion de la socialiste
Galladé (ps, ZH), visant à interdire le châtiment corporel. Il ne figure pas dans le code
civil d'interdiction explicite de cette pratique. Il est, selon la députée, nécessaire que
cela soit clairement mentionné, pour prévenir la maltraitance envers les enfants. Elle
cite comme exemple des pays comme l'Allemagne et la Suède, qui ont franchi ce pas. Le
Conseil fédéral, représenté lors du débat par la ministre Sommaruga est d'avis qu'une
telle mention est inutile, toute forme de violence envers les enfants, quand elle est
détectée, étant immédiatement poursuivie pénalement. L'objet a été rejeté par 128 voix
contre 51, avec 6 abstentions. 4

MOTION
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

1) AB NR, 2009, S. 1007; AB NR, 2009, S. 1010
2) AB SR, 2010, S. 870 f.; SZ, 12.3.10
3) BBl, 2016, S. 6115 ff.; AZ, Blick, CdT, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 4.6.16; Blick, TA, 8.6.16; LZ, SGT, 11.6.16
4) BO CN, 2017, p. 671
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